
Stand 02/2026 

 

 Herzlich Willkommen in der DEULA Westerstede! 
 
 Um allen den Aufenthalt so angenehmen wie möglich zu gestalten, haben wir einige Verhaltensregeln 
 für unser Internat sowie für die Kurse zusammengestellt.  
 
 Wir bitten Sie, diese aufmerksam zu lesen.  
 Mit Kursbeginn bzw. Zimmerbezug erkennt jeder Kursteilnehmer die Unterrichtsordnung, die Hausordnung und die Ordnungsmittel an. 
 

Hausordnung 
1. Das Rauchen und Dampfen ist in allen Unterrichtsräumen, Unterrichtshallen und in den Zimmern 

sowie Fluren im Internat nicht gestattet.  

Im Freigelände ist das Rauchen/Dampfen nur in den gekennzeichneten Bereichen erlaubt.  

Das Auslösen der Brandmeldeanlage ist kostenpflichtig und wird dem Verursacher in Rechnung 

gestellt. 

2. Das Mitbringen von alkoholischen Getränken sowie Drogen auf das Gelände der DEULA und in das 
Internat/Gästehaus sind strikt verboten und führt bei Verstößen zum Hausverweis. 

3. Die Nachtruhe beginnt ab 23:00 Uhr und endet um 06:00 Uhr.  
a) Während dieser Zeit dürfen sich nur die Personen, die das Zimmer bewohnen, aufhalten. 

b) Während dieser Zeit ist besondere Rücksicht auf andere Gäste zu nehmen, insbesondere bei der 
Nutzung elektronischer Geräte. Fernseher sind auf Zimmerlautstärke voreingestellt.  

4. Bitte betreten Sie das Internat nur mit Straßen- bzw. Freizeitschuhen.  
Die Arbeitsschuhe können in den Unterrichtshallen aufbewahrt werden.  

5. Die Zimmer und Gemeinschaftsräume sollen sauber und ordentlich gehalten werden. Dies 
beinhaltet das Aufräumen der eigenen Sachen, das Vermeiden von Müll auf dem Boden und das 
Einhalten der Regeln zur Mülltrennung. 
Bei Abreise sollen die Zimmer besenrein hinterlassen und die Bettwäsche auf dem Flur vor die 
Zimmertür gelegt bzw. in die dafür vorgesehenen Wäschecontainer geworfen werden.   

6. Die Zubereitung von Mahlzeiten oder warmen Getränken auf den Zimmern ist nicht gestattet. 

 Weiterhin ist das Betreiben von privaten elektrischen Geräten auf den Zimmern zum Heizen und 

Kühlen (sowie Spielekonsolen) aus Gründen des Brandschutzes untersagt. 

 Elektronische Geräte (Ladekabel, Fön usw.) dürfen nur bei Anwesenheit im Zimmer angesteckt 

werden. 

7. Für beschädigtes Eigentum der Kursteilnehmenden wird nicht gehaftet. 

8. Für die Aufbewahrung Ihrer Wertgegenstände sorgen Sie bitte selbst. In den Zimmern befinden 

sich abschließbare Fächer, die gerne genutzt werden dürfen. Für abhanden gekommene 

Gegenstände wird nicht gehaftet.  

9. Die elektronisch gesicherten Notausgänge dürfen nur im Notfall (z.B. Brand) geöffnet werden. 

10. Diese Hausordnung hat auch in angemieteten Unterkünften Gültigkeit. 
 

Unterrichtsordnung 
1.  Schlepper, Fahrzeuge, Maschinen und andere technische Einrichtungen dürfen nur auf 

Anordnung oder nach Genehmigung durch Lehrkräfte in Betrieb genommen werden. 

2. Der Aufenthalt in den Unterrichthallen- und räumen außerhalb der Unterrichtszeiten ist aus 

Sicherheitsgründen nicht erlaubt. 

3. Ungeplante Abwesenheiten vom Unterricht und vorzeitige Abreisen aus dem Internat müssen dem 
Koordinator unverzüglich gemeldet werden. 

4. Während des praktischen Unterrichts ist Schutz- und Sicherheitskleidung zu tragen. Rauchen, Essen 
und die Benutzung von Musikabspielgeräten ist nicht gestattet. 

5. Chronische Erkrankungen und plötzliche Erkrankungen sind in der Verwaltung zu melden. 

6. Die Unterrichts- und Pausenzeiten werden zu Unterrichtsbeginn bekannt gegeben. 

 
Ordnungsmittel 
1.  Bei schweren Verstößen gegen diese Ordnung, wie z.B. bei mutwilligen Beschädigungen, 

Trunkenheit, körperlicher Gewalt oder Diebstahl, werden Sie sofort aus dem Internat und ggf. vom 
Unterricht ausgeschlossen.  

2. Angerichtete Schäden müssen von den Teilnehmenden zum Neuwert ersetzt werden. Ein 
entsprechendes Kostenblatt ist im Zimmer ausgelegt. 

3. Privatfahrzeuge müssen auf den gekennzeichneten Flächen abgestellt werden.  
Für Schäden                    wird keine Haftung übernommen. 

4. Wer Unterrichts- und Internatsräume grob verunreinigt, muss die Säuberung selbst vornehmen 
und zusätzlich für den Mehraufwand eine Entschädigung für die Sonderreinigung zahlen. 

5.  Bei Missachtung der Nachtruhe ab 23:00 Uhr ist die Hausleitung berechtigt, nach vorheriger 
Ankündigung und bei berechtigtem Anlass das Gästezimmer zu betreten, soweit dies zur 
Wiederherstellung der Nachtruhe erforderlich ist. 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen eine erfolgreiche Teilnahme am Kurs und einen angenehmen Aufenthalt in der DEULA Westerstede.  

 
Erik Grunwald, 
Geschäftsführer  

                                                                     
  

   


